
Hundesteuersatzung  
der Stadt Wilhelmshaven 

 
Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung vom 
22.06.1982 (Nds. GVB1. S. 229) zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.09.1993 
(Nds. GVB1. S. 359) und der §§ 1,.2 und 3 des Niedersächsischen Kommunal-
abgabengesetzes in der Neufassung vom 11.02.1992 (Nds. GVB1. S. 29) hat der 
Rat der Stadt Wilhelmshaven in seiner Sitzung am 17. November 1994 folgende 
Satzung beschlossen: 

 
 

        § 1 
 

          Steuergegenstand 
 
Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als 3 Monate alten Hunden im 
Stadtgebiet. Kann das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen werden, so ist davon 
auszugehen, dass der Hund mehr als 3 Monate alt ist. 
 
 

§ 2 
 

            Steuerpflichtiger 
 
(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in seinem Haushalt oder Wirtschaftsbereich 
      aufgenommen hat (Halter des Hundes). Als Halter des Hundes gilt nicht, wer 
      einen Hund nicht länger als zwei Monate in Pflege oder Verwahrung genommen 
      hat oder zum Anlernen hält. 
 
(2) Wird für Gesellschaften, Vereine oder Genossenschaften ein Hund gehalten, so 
      gelten diese als Halter. 
 
(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamt- 
      schuldner. 

 
 

   § 3 
 

                 Steuersätze 
 
(1) Die Steuer beträgt jährlich: 
 
      a) für den ersten Hund   90,- Euro 
      b) für jeden weiteren Hund             144,- Euro 
 
(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen ( § 4 ), werden bei der Anrechnung 
     der Anzahl der Hunde nicht angesetzt. 
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 § 4 
 

        Steuerfreiheit, Steuerbefreiungen 
 
(1) Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Stadtgebiet aufhalten, ist  
      das Halten derjenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und  
      nachweislich in der Bundesrepublik versteuern. 
 
(2) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 
 

1. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder   
                Zivilschutzeinheiten gehalten werden; 
 

2. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz oder ähnlichen Vereinen vorüber-
gehend untergebracht sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 

 
3.   Blindenführhunden; 

 
4. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe Blinder, Tauber oder hilfloser 

                Personen unentbehrlich sind; die Steuerbefreiung kann von der Vorlage 
                eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig gemacht werden. 
 

 
            § 5 

 
             Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerbefreiung 

 
Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 
 

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet 
sind, 

 
2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei 

bestraft ist, 
 

 
3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende 

Unterkunftsräume vorhanden sind, 
 

4.  in den Fällen des § 4 Abs. 2 Nr. 2 ordnungsgemäß Bücher über den Bestand, 
den Erwerb und die Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen 

      vorgelegt werden. 
 

 
            § 6 

 
                  Beginn und Ende der Steuerpflicht, Anrechnung 
 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben, Steuerjahr ist das Kalenderjahr; in den 
      Fällen der Absätze 2 bis 4 wird die Steuer anteilig erhoben. 
 
 
 



 
(2) Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des Monats, der dem Monat folgt, in dem ein  
      Hund in einen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen worden ist; 
      frühestens mit Beginn des Monats, der dem Monat folgt, an dem der Hund drei  
      Monate alt geworden ist. 
 
(3) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund abge- 
      schafft wird, abhanden kommt, eingeht oder der Halter wegzieht. 
 
(4) Bei Zuzug entsteht die Steuerpflicht mit Beginn des Monats, der dem Monat des 
      Zuzugs folgt. 
 
 

           § 7 
 

       Erhebungszeitraum 
 
Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Beginn die Steuerschuld für das 
gesamte Jahr entsteht, Entsteht die Steuerpflicht erst im Laufe des Kalenderjahres, 
so entsteht die Steuerschuld zu diesem Zeitpunkt. 
 
 

            § 8 
 

        Fälligkeit der Steuer 
 
Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05, 15.08. und 15.11. 
jeden Jahres fällig. In den Fällen des § 6 Abs. 2 und 4 ist ein nach Satz 1 fälliger 
Teilbetrag innerhalb eines Monats nach Heranziehung zu entrichten. 
 
Auf Antrag des Zahlungspflichtigen kann die Steuer in einer Summe zum 01. Juli des 
laufenden Jahres festgesetzt werden. 
 
 

            § 9 
 

             Meldepflichten 
 
(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tagen  
      bei der Gemeinde anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten 
     Monats als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 2 Abs. 1 Satz 2 
      nach Ablauf des 2. Monats. 
 
(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzu- 
      melden. Im Falle der Veräußerung sind bei der Abmeldung Name und Anschrift  
      des Erwerbers anzugeben. 
 
(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung fort, so hat der Hundehalter  
     das binnen 14 Tagen anzuzeigen. 
 
 



(4) Nach der Anmeldung werden Hundesteuermarken ausgegeben, die bei der Ab- 
      meldung des Hundes wieder abgegeben werden müssen. Der Hundehalter darf  
      Hunde außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes nur  
      mit der Hundesteuermarke umherlaufen lassen. 
 
 
 

           § 10 
 
 

       Ordnungswidrigkeiten 
 
Verstöße gegen die An- und Abmeldepflichten sowie über den Fortfall der Voraus-
setzungen für eine Steuerbefreiung gem. § 9 Absätze 1 – 3 sind Ordnungswidrig-
keiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes. 
 
 

           § 11 
 

                Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 1995 in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der 
Stadt Wilhelmshaven vom 13.11.1974 in der Fassung vom der Änderungssatzung 
vom 18.11.1976 und der 1. Änderungssatzung vom 20.11.1986 außer Kraft. 
 
gez. 
 
 
Menzel 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


